Aktuelle Fassung gultig ab 14.09.2003

Satzung fur die Stiftung , Sozialfonds Wuppertal®
vom 31.05.1991

Praambel

Das Stiftungswesen und die in Stiftungen wirkende private Initiative ist als Ausdruck birger-

schaftlicher Verantwortungstubernahme in vielfaltiger Form seit langer Zeit bekannt und wird

dankbar begrif3t. Ungeachtet der unterschiedlichen Ursprungszielsetzungen verbindet die

Stiftungen, die von der Stadt Wuppertal verwaltet werden, die Gemeinsamkeit, daf3 sie einen

Bereich des gesellschaftlichen Lebens férdern, der durch die 6ffentliche Hand nicht, nicht

ausreichend oder nicht in angemessener Weise berlcksichtigt werden kann. Die Subjektivitat

der verschiedenen Forderungsmdglichkeiten und -mafnahmen eréffnet den Handlungspiel-

raum dafir, daf den Besonderheiten der Einzelfélle adaquate Hilfen gewahrt werden kénnen.

Diesem ubergeordneten Gedanken folgend hat sich der Rat der Stadt entschlossen, in der

Stiftung ,Sozialfonds Wuppertal® eine Vielzahl bestehender Stiftungen mit sozialen Zielset-

zungen zusammenzufassen, und damit deren Wirkungsgrad zu erhéhen. Das Andenken an

die verdienstvollen Stifterinnen und Stifter soll dabei ausdricklich gewahrt werden.

In der neuen Stiftung ,,Sozialfonds Wuppertal“ werden zusammengefal3t:

- Aders-Stiftung

- Cramer-Verméachtnis

- Karl-Erbschloe-Stiftung

- Lotte-Neumann-Stiftung

- Neviandt-Stiftung

- Niepmann-Binterim-Stiftung

- Ringel-Stiftung

- Stiftung fur Altenpflegeheime

- Stiftung fur die in den Kindervollheimen, Kindertagesstatten und Kindergérten des stadt.
Jugendamtes betreuten Kinder

- Stiftung fir die Kliniken

- Stiftung fur Kriegsopferfursorge

- Stiftung fur Minderbemittelte

- Wiertz-Stiftung

- Thibus-Stiftung.

§1
Sitz der Stiftung

Die Stiftung ,Sozialfonds Wuppertal* hat ihren Sitz in Wuppertal. Sie ist eine unselbstandige
Stiftung im Sinne des § 2 Abs. 2 Stiftungsgesetz NW.

§2
Zweck der Stiftung

1. Die Stiftung verfolgt ausschlie3lich und unmittelbar gemeinnitzige und/oder mildtatige
Zwecke im Sinne des Abschnittes ,Steuerbegtinstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

2. Zweck der Stiftung ist die Unterstlitzung beddrftiger Personen in Einzelféllen und die
Forderung von MalRnahmen in den Bereichen Soziales, Jugend, Gesundheit, Behinderte,
Kranke und Senioren.

Mit den Stiftungsertragen sollen u.a. folgende Ziele schwerpunktmafig verfolgt werden:

Forderung von Mal3nahmen fir die in den sozialpadagogischen Einrichtungen des
Jugendamtes betreuten Kinder

Forderung von MalRnahmen fir die in Kindervollheimen usw. betreuten Kinder
Forderung und Unterhaltung der Beratungsstelle fur Eltern, Kinder, Jugendliche am
Bockmihlberg 16/18

8-00.doc


rahms
Textfeld
Aktuelle Fassung gültig ab 14.09.2003


-2-
Forderung von Beratungs- und Therapieangeboten sowie praventiv unterstitzenden
Mafinahmen bei Erziehungs- und Entwicklungsproblemen fur Kinder, Jugendliche,
junge Erwachsene, Eltern und Familien

Forderung von MalRnahmen zur Gesundheitsvorsorge (Pravention)

Forderung von MalRnahmen zur Suchtprophylaxe

Forderung von Projekten fur Personen in besonderen schwierigen Lebenslagen
Forderung von Projekten, die die Gleichstellung von Mannern und Frauen untersttit-
zen

Forderung von MalRnahmen, die der Vermeidung von Gewalt zwischen Kindern, Ju-
gendlichen und Erwachsenen dienen

Forderung von Bildungs-, Erholungs- und Freizeitangeboten flr Alleinerziehende
Forderung von Bildungs-, Erholungs- und Freizeitangeboten fur Behinderte
Forderung von Erholungs- und Freizeitangeboten fir Senioren

Unterstitzung beddrftiger Personen, insbesondere kinderreicher Familien
Unterstltzung bedurftiger Kriegsopfer

Unterstiitzung bedurftiger Patienten in den stadtischen Kliniken

Unterstlitzung bedurftiger, in den stadtischen Alten-/Altenpflegeheimen Vo-
gelsangstralRe und Neviandtstral3e untergebrachter Personen

Unterstitzung und Versorgung von Bedurftigen in stadtischen Altenpflegeheimen
Unterstlitzung bedurftiger und sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher fur die
Teilnahme an Freizeit- Erholungs- und Bildungsmafinahmen einschl. Klassenfahr-
ten

3. Die Stiftung ist selbstlos tatig und verfolgt nicht in erster Linien eigenwirtschaftliche
Zwecke.

4. Die Mittel der Stiftung dirfen nur fur die satzungsmafiigen Zwecke verwendet werden.
Soweit die Stadt die Mittel selbst verwendet oder freien Tragern zur Verfigung stellt, missen
die Mittel zumindest mittelbar dem begunstigten Personenkreis zugute kommen. Die Gewah-
rung von Betriebskostenzuschiissen an freie Tréager ist ausgeschlossen.

§3
Stiftungsvermégen

1. Das Stiftungsvermoégen besteht aus festverzinslichen Wertpapieren und Aktien, die in
einem Spezialfonds angelegt sind und den Grundstiicken der Gemarkung Barmen, Flur 158,
Flurstiicke 81 — Gebaude- und Freiflache mit aufstehenden Wohnh&usern Bockmuihlberg 16
und 18, Flurstiick 82 — Gebaude- und Freiflache, Flurstiick 83 — Gebaude- und Freiflache.

2. Das Stiftungsvermégen ist in seinem Wert ungeschmaélert zu erhalten. Dem Stiftungs-
vermogen wachsen die Zuwendungen Dritter zu, die dazu bestimmt sind.

§4
Verwendung der Vermégensertrage und Zuwendungen

1. Die Ertrage des Stiftungsvermdgens sind, soweit sie nicht zur Werterhaltung des Stif-
tungsvermdgens bendtigt werden, zur Erflllung des Stiftungszwecks zu verwenden. Eben-
falls zur Erfullung des Stiftungszwecks sind die nicht dem Stiftungsvermégen zuwachsenden
Zuwendungen vorbehalten.

2. Die satzungsgemal3e Verwendung der Ertrdge wird vom Ressort Finanzen (Abteilung
Kammerei) Uberwacht.
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3. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Stiftung fremd sind, oder
durch unverhaltnismafig hohe Vergitungen begunstigt werden.

§5
Rechtsstellung der Beglnstigten

Den durch die Stiftung Begunstigten steht aufgrund dieser Satzung ein Rechtsanspruch auf
Leistungen der Stiftung nicht zu.

86
Verwaltung der Stiftung

Die Stiftung wird durch die Stadt Wuppertal nach Mal3gabe der gesetzlichen Bestimmungen
und den Festlegungen dieser Satzung verwaltet.

87
Anderung der Satzung, des Stiftungszwecks und
Auflésung der Stiftung

1. Die Anderung der Satzung und die Aufldsung der Stiftung sind zuldssig, wobei die -
weils gliltigen gesetzlichen Bestimmungen zu beachten sind.
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2. Andern sich die Verhaltnisse derart, daRR die Erfiillung des Stiftungszwecks nicht mehr
fur sinnvoll gehalten wird, so kann ein neuer Stiftungszweck beschlossen werden. Der neue

Stiftungszweck hat gemeinnttzig oder mildtatig zu sein und auf dem Gebiete der Forderung
der Wohlfahrt, Jugend-, Alten- und Gesundheitspflege und -firsorge zu liegen.

§8
Vermdgensfall

Bei Auflosung oder Aufhebung der Stiftung féllt das Verméogen an die Stadt Wuppertal, die es
unmittelbar und ausschlieRlich fiir gemeinniitzige oder mildtatige Zwecke im Sinne des bishe-
rigen Stiftungszwecks zu verwenden hat.

§9
Stellung des Finanzamtes

Unbeschadet anderweitiger Genehmigungspflichten sind Beschlisse Uber Satzungsande-
rung und Uber die Aufldsung der Stiftung dem zustandigen Finanzamt anzuzeigen. Fir Sat-
zungsanderungen, die den Zweck der Stiftung betreffen, ist die Einwilligung des Finanzamtes
einzuholen.

8§10
Uberwachung

Die Erfullung des Stifterwillens tGberwacht der Regierungspréasident in Disseldorf. Die Ge-
nehmigungsbeddrftigkeit in den Féllen der Umwandlung des Stiftungszweckes, der Zusam-
menlegung und Aufhebung der Stiftung ist zu beachten.

§11
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Verdffentlichung in Kraft.
Gleichzeitig treten die bisherigen Satzungen fir

- Aders-Stiftung

- Cramer-Vermachtnis

- Karl-Erbschloe-Stiftung

- Lotte-Neumann-Stiftung

- Neviandt-Stiftung

- Niepmann-Binterim-Stiftung

- Ringel-Stiftung

- Stiftung fur Altenpflegeheime

- Stiftung fur die in den Kindervollheimen, Kindertagesstatten und Kindergérten des stadt.
Jugendamtes betreuten Kinder

- Stiftung fur die Kliniken

- Stiftung fur Kriegsopferfirsorge

- Stiftung fur Minderbemittelte

- Wiertz-Stiftung

aulRer Kraft.

Sozialfonds Wuppertal-Satzung vom 31.05.1992
1. Anderung vom 17.12.1999, "Der Stadtbote” Nr. 25/99 vom 23.12.1999
2. Anderung vom 04.09.2003, "WZ-Anzeige" vom 13.09.2003
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